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2. Alpnutzung und Alpgrenzen am Beispiel des
Val Termine-Prozesses (1560)

2.1 Streitobjekt und Streitparteien

Streitobjekt in diesem aufwendigen Prozess waren Grundeigentum,
Nutzungsrechte und territoriale Zugehörigkeit der Val Termine, romanisch
Val da Tiarms und in deutschen Quellen auch Marchtal genannt. Durch
das Tal führt der Weg zum Passo delPUomo, der die Val Medel mit der
Val Piora verbindet.

Die Nachbarn von Quinto und ihre Urner Obrigkeit beanspruchten
das Tal mit dem Alpstafel und allen Weiderechten als Teil der Alp Corne-
rio (Pioragebiet, vgl. S. 89 ff.) im Hoheitsgebiet der Leventina. Das Kloster

und die Gotteshausleute von Disentis betrachteten das Tal als Weide
der Alp Santa Maria im Hoheitsgebiet der Cadi (vgl. S. 57 f.).

Der Streit war ursprünglich zwischen Quinto (Leventina) und Leon-
tica (Val Blenio) ausgebrochen. Die Nachbarn von Leontica als Besitzer
der Alp Croce im Gemeindebann von Olivone forderten Nutzungsrechte
in der Val Termine, die sie offenbar zur gemeinsamen Weide auf dem
Gebiet der Klosteralp rechneten. Über die Frage, wie das Kloster und die
Cadi (Hochgericht Disentis) in die Auseinandersetzung einbezogen worden

waren, konnten sich die Parteien im Prozess von 1560 nicht einigen.
Die Frage bestimmte eben die rechtlichen Ausgangspositionen. Die
Disentiser Anwälte behaupteten, Quinto und Leontica hätten ihre eigenen
Argumente bezweifelt und deshalb die Abtei angefragt, ob sie auch
Ansprüche auf die Val Termine erhebe. Glaubwürdiger ist die Antwort der
Partei Quinto: ihre überlegene Beweisführung habe Leontica bedrängt
und veranlasst, beim Gotteshaus Disentis (im Klosterarchiv) nach
Beweisurkunden zu suchen (S. 123). Sicher benützten Kloster und Cadi die
Gelegenheit, ihre eigenen Ansprüche auf die Val Termine wahrzunehmen.
Die Verhandlungen zwischen Leontica bzw. den drei eidgenössischen Orten

als Inhaber der Landvogtei Blenio und dem Kloster werden in den
Prozessakten nur kurz erwähnt. Die Nachbarn von Leontica täuschten
sich, falls sie erwartet hatten, die Bündner würden auch die Blenieser
Anteilrechte an der gemeinsamen Weide der Val Termine gegen Quinto ver-
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teidigen. Drei Zeugenaussagen, welche die tatsächliche Nutzung durch
die Herde der Alp Croce bestätigten, trugen zu den Widersprüchen bei,
die Gilg Tschudi in der Argumentation der Disentiser Partei feststellte
(S. 149).

2.2 Die Zusammensetzung des Schiedsgerichts und die
Wahl Gilg Tschudis zum Obmann

Als die Nachbarschaft Leontica und die Landvogtei Blenio aus dem Streit
ausgeschaltet waren, begann für die Parteien Quinto und Disentis ein langer

und schwieriger Rechtsweg. Am 13. August 1560 beklagten die
Anwälte von Quinto rückblickend die grossen Kosten, die Mühe und Arbeit:
nun sei schon der fünfte Anlaufzur Beilegung des Streites genommen worden

(S. 116). Aus dieser Vorgeschichte des Verfahrens von 1560 wurden
zwei ausserordentlich wertvolle Quellen, die Zeugenaussagen vom 16. und
26. September 1556, überliefert, weil sie Tschudi in die Prozessakten
aufnahm. Zudem erhellen zwei Briefe von 1558 wenigstens eine
Verhandlungsphase und lassen die Grundeinstellung der Parteien erkennen
(B 3-4).

Abt Lucius Anrieh sowie Landammann und Rat von Disentis
beantworteten am 26. September 1558 mit Verspätung zwei Briefe Uris. Die Urner

wollten den langwierigen Streit ihrer Untertanen von Quinto um die

Alp Lukmanier im Herbst 1558 endlich beilegen. Der Abt stimmte mit Uri
überein, dass der Val Termine-Streit nitt ein groß gütt antrifft. Die Bewertung

ist relativ zu verstehen: am lebenswichtige Interessen kämpften Uri
und die Cadi nicht. Um Kosten zu ersparen, versuchten beide Parteien,
nochmals die guttikeitt anthant ze nemmen und ihre Urkunden und
Kundschaften durch unparteiische Schiedsleute prüfen zu lassen. Damit wurde
ein Vergleich oder ein gütlicher Spruch und kein vorwiegend rechtliches
Verfahren angestrebt. Schwierig gestaltete sich 1558 die Wahl eines

Rechtstages. Der Abt musste sich Uri gegenüber rechtfertigen, indem er
die schon besetzten Termine aufzählte: Gerichtstag des Grauen Bundes;
St.Gallus-Markt in Roveredo (Rüffle), den Bündner und Urner besuchten;

Tagung der Drei Bünde in Davos, wo vor allem die Veltliner Ämter
besetzt würden. Der Abt empfahl einen Rechtstag im Frühling 1559 (B 3).
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Uri sandte eine Kopie dieses Briefes an die Nachbarn von Quinto und
erklärte, ein Augenschein am Streitort sei wegen der zu erwartenden Kälte
erst im kommenden Frühling möglich (B 4).

Die Verhandlungen von 1558 zeigen, wie Uri die Interessen von
Quinto wahrte und zum Prozess drängte. Die Leventinesen hätten in
direkten Verhandlungen mit dem Kloster und der Cadi sicher weniger
erreicht.

Wie kam der erfolgreiche Schiedsprozess von 1560 zustande, nachdem
vier kostspielige Beilegungsversuche gescheitert waren? Wie und warum
ist kein geringerer als Gilg Tschudi zum Obmann des Schiedsgerichts
gewählt worden? Direkte Zeugnisse der Verhandlungen sind nicht überliefert,

doch bieten die Prozessakten einige Anhaltspunkte.
Obmann und Rechtsverfahren wurden grundsätzlich nach Inhalt des

pundtbriefs bestimmt, wie Tschudi einleitend erklärte (S. 115). Es handelte
sich also um ein institutionelles Schiedsgericht. Während die Parteien
beim isolierten Schiedsgericht einen freiwilligen Schiedsvertrag (Kompro-
miss, Anlass) abschliessen, sind sie beim institutionellen Verfahren
verpflichtet, einen Konflikt nach einer allgemeinen vertraglichen Regelung
beizulegen.44 Tschudi berief sich höchstwahrscheinlich auf den Bundesbrief

vom 21. Juni 1497, mit dem der Graue Bund ein zugewandter Ort der
sieben alteidgenössischen Stände wurde. Die Schiedsklausel (vgl. S. 151)

galt für Konflikte aller VII Orte oder eines einzelnen von ihnen mit dem
Grauen Bund oder einem Comun (Gerichts- oder Dorfgemeinde). Als
Schiedsort war Walenstadt vorgesehen. Uri und der Graue Bund konnten
die Nachbarschaft Quinto, das Kloster Disentis und die Cadi vertraglich
zwingen, den Prozessweg zu beschreiten. Die beiden Briefe von 1558 lassen

vermuten, dass Uri auf Ersuchen von Quinto zu einer Entscheidung
drängte.

Die Klausel von 1497 sah je zwei Schiedsrichter und im Fall ihrer
Uneinigkeit die Wahl eines Obmanns aus den Räten der Bundespartner vor.
Es entsprach dem Bundesbrief von 1497, wenn Kloster und Hochgericht
Disentis sowie Uri für die Partei Quinto den unbeteiligten eidgenössischen
Stand Glarus (S. 114 f.) ersuchten, einen Obmann zu verpflichten.

Ende der 1550er Jahre war Gilg Tschudi wohl der begehrteste Vermittler

und Schiedsrichter in der Eidgenossenschaft, vor allem in den katholischen

Orten, denen er 1554-55 im Locarnerhandel zu einem heute schwer-

44 USTERI, Schiedsverfahren, S. 76.
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verständlichen, aber damals rechtlich kaum anfechtbaren Sieg verholfen
hatte. Wer die Bedeutung des Streitgegenstandes unterschätzt, wird
fragen, warum ein so renommierter oberster Schiedsrichter gewünscht
wurde. Als Landammann von Glarus 1558 bis 1560 und als eidgenössischer

Gesandter zu Kaiser Ferdinand I. 1559 hatte Tschudi auch höchstes

politisches Ansehen erworben. Entscheidend war zweifellos das besondere

Vertrauen, das beide Parteien dem Glarner Magistraten entgegenbrachten.

Die V alten Orte standen in den Jahren 1556 bis 1564 in politischen
Verhandlungen mit Tschudi, der um ihre Hilfe zur Rekatholisierung von
Glarus warb.45 In Disentis wird man Tschudi als Verteidiger und Berater
der Klöster geschätzt haben: So hatte sich Tschudi in den 1550er Jahren
als Vorkämpfer der Gegenreformation für das Benediktinerkloster Pfäfers
eingesetzt.46

Die vielseitige Tätigkeit Gilg Tschudis als Richter, Schiedsrichter,
Anwalt und Rechtsberater ist nicht umfassend untersucht worden, und
vielleicht sind noch einige Vorstudien nötig. Hier sei kurz auf ein Beispiel für
die Beurteilung der Rechtstätigkeit Tschudis aus Bündner Sicht hingewiesen.

Constanz Jecklin untersuchte die Rolle, die Tschudi 1554-1558, also
kurz vor dem Val Termine-Prozess, als Anwalt der VII alten Orte (ohne
Bern) im Prozess gegen die Drei Bünde um die Schirm- und Oberhoheit
über die Herrschaft Haldenstein spielte. Bekanntlich entschieden die
unbeteiligten Orte zugunsten der Bündner, wahrscheinlich zu Recht, was
hier aber nicht zu erörtern ist. Obwohl die Bündner siegten, bezweifelt
Jecklin, dass ebenbürtige Anwälte aus den Drei Bünden die historische
Beweisführung Tschudis widerlegten, den er als «gründlichsten Kenner
schweizerischer Urkunden seiner Zeit» gelten lässt. Jecklin springt selber
in die Bresche, er tritt gleichsam vor die Gerichtsschranken des 16.

Jahrhunderts und verteidigt die Bündner Sache mit der überlegenen
Quellenkenntnis und Quellenkritik seiner Zeit. Er glaubt nicht nur, Irrtümer
nachzuweisen, sondern auch, dass Tschudi «wissentlich etwas Unrichtiges
behauptet hat». Es scheint ihm «unmöglich», dass Tschudi gewisse falsche

45 STETTLER, Geschichtsauffassung, S. 65*-73*.
46 Für unerwünschte Mahnungen zur Klosterzucht im Sinne der Katholischen Reform des

Konzils von Trient bot Abt Lucius Anrieh anscheinend weniger Grund als etwa die
Äbte Rudolf Stucki (1549-1564) und Fridolin Tschudi (1565-1567) von Pfäfers. Siehe
WERNER VOGLER, Das Ringen um die Reform und Restauration der Fürstabtei
Pfävers 1549-1637. Diss. Freiburg i.Ü., Mels 1972, S. 7-14. Über die Persönlichkeit von
Lucius Anrieh vgl. MÜLLER, Abtei, S. 74.

28



Behauptungen «gutgläubig» aufstellte. Er wundert sich, dass Tschudi die
in seiner Chronik bewiesene historische Kenntnis über die Grafschaft
Sargans «so reinlich von seinem Advokateneifer zu trennen» wusste. Zur
Annahme, Haldenstein habe zur Grafschaft Sargans gehört, bemerkt Jecklin:
«Nur ein geschichtskundiger Staatsmann wie Tschudi konnte dieses Märchen

ersinnen.» Das vernichtende Schlussurteil lautet: «Was wir über
Tschudi und seine Rolle bei dieser Angelegenheit erfahren, vervollständigt
sein Bild als das eines äusserst belesenen, riesig tätigen und energischen
Mannes, der aber durch seine intellektuellen Eigenschaften mehr als durch
seine moralische Grösse zu imponieren vermag.» Da waren Vorurteile am
Werke. Der Beweis, dass Tschudi historische Fakten bewusst verdrehte,
ist Jecklin nicht gelungen. Begreiflich und rührend ist hingegen Jecklins
Begeisterung für die Bündner «Taktik des toten Käfers» (gelassenes
Abwarten) und für das «Bündnerphlegma», die angeblich über Tschudis
«Sophismen» siegten.47

Was verleitet Historiker des 19. und 20. Jahrhunderts immer wieder
dazu, Tschudi mit so vorgefasster Meinung zu begegnen und ihm die
moralische Integrität abzusprechen? Auffallend ist die Tendenz, ihn wie
einen Zeitgenossen zu bekämpfen. Dazu verführte wahrscheinlich die
erstaunlich moderne Methode der historischen Analyse, die Tschudi trotz
aller Mängel der Quellenkritik beherrschte, sowie seine Fähigkeit, die
Urkunden für sich sprechen zu lassen und umfassend gesammelte Einzelfakten

in einem farbig geschilderten Gesamtbild zu vereinen. Dabei
wurde übersehen, und Jecklin bietet dafür ein typisches Beispiel, dass

Tschudis humanistische Geschichtsauffassung und seine im Spätmittelalter
verwurzelte eidgenössische Staatsidee die noch so klar erkannten

historischen Fakten in einem uns fremd gewordenen Licht erscheinen
lassen. Im Prozess um Haldenstein konnte offensichtlich die phantasievolle
historische Beweisführung Tschudis die stärkere Rechtsposition der
Bündner nicht erschüttern. Nachdem Joseph E. Kopp die Schwächen der
Quellenkritik Tschudis nachgewiesen hatte, setzte die Tendenz ein, die

Wahrhaftigkeit des Chronisten zu bezweifeln, statt seine schöpferische
historiographische Leistung in seiner Zeit zu würdigen. Schon 1924, als
Jecklin die traditionelle Verurteilung Tschudis übernahm und aus neuen
Quellen zu bestätigen suchte, warnte Georg Wirz davor, die historischen
Kombinationen und Mutmassungen Tschudis als «gewissenlose Erfin-

47 JECKLIN, wie Anm. 35, S. 37-54.
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dung» abzutun.48 Bernhard Stettier weist die angeblichen «Erfindungen»
als «folgerichtige Schlüsse aus einer vorangestellten Prämisse» nach.49 Damit

verdrängt die historiographische Kritik die moralische Beurteilung.
In den nächsten Abschnitten soll versucht werden, Tschudis

schiedsrichterliche Rolle von seiner Rechts- und Geschichtsauffassung her zu
verstehen. Das scheint mir nur im Rahmen einer Analyse des Schiedsverfahrens

und der Taktik der Parteivertreter möglich. Deshalb werfen wir
zunächst einen Blick auf die beiden Prozessdelegationen, mit denen der
Obmann sich auseinanderzusetzen hatte (S. 115).

Als zugesetzte Schiedsrichter für die Partei Quinto wirkten ein Alt-
landammann von Uri, Kaspar Imhof, und ein Altlandvogt der Leventina,
Magnus Bessler. Sie wurden von Uri bestimmt. Quinto delegierte neun
Nachbarn als Anwälte; sie wurden von drei Rechtsberatern unterstützt:
vom Urner Ratsherrn und regierenden Landvogt der Leventina, Marti
Trösch, vom Urner Ratsherrn und Altlandvogt im Rheintal, Johann Gis-
ler, und vom Stellvertreter des Landvogts der Leventina, Walter Petrina.

Als zugesetzte Schiedsrichter für die Partei Disentis wirkten ein
Altlandrichter des Grauen Bundes und Altlandammann der Cadi, Julius
Maissen50, sowie der Disentiser Bannerherr Hans Peter Parier. Von den
Anwälten der Partei Disentis hat Tschudi nur vier namentlich erwähnt:
den Altlandrichter des Grauen Bundes, Altmistral der Cadi und damals
amtierenden Hofmeister des Klosters, Hans Florin, die Statthalter von
Trun und Medel, Jacob Cristatia und Toni Christen, und den Landschreiber

der Cadi, Hans Christen.
Am Val Termine-Prozess nahmen also 14 Vertreter der Partei Quinto

und anscheinend eine ähnlich grosse Delegation der Partei Disentis teil.
Gegen 30 Personen wirkten am Rechtstag vom 13. August 1560 in der Val
Termine mit. Zur politischen Führungsschicht Uris und der Leventina
gehörten fünf und zu derjenigen der Cadi und des Grauen Bundes sechs

Männer. Dieser erstaunlich hohe personelle Aufwand für den Schiedspro-
zess relativiert die erwähnte Behauptung des Abtes und der Urner, es gehe
nicht um ein grosses Gut.

48 Zitiert aus STETTLER, Gesamtkonzeption, S. 101*.
49 STETTLER, Gesamtkonzeption, S. 102*.
50 Der Vorname «Julius», romanisch «Giuli, Geli», wird von Tschudi mit der deutschen

Form Gilg (Aegidius) wiedergegeben (S. 115). Über Gilli Maissen vgl. ALUIS MAISSEN,

Prominents ord la vischnaunca da Sumvitg 1450-1950. Annalas da la Società Re-
torumantscha 92 (1979), S. 32-38.
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2.3 Vergleichsvorschlag, gütlicher Spruch und Rechtsurteil

Der Rechtstag vom 13. August 1560 in der Val Termine begann mit der
Besichtigung der umstrittenen Grenzabschnitte. Der Obmann und beide

parthijen, vermutlich alle Mitglieder der Prozessdelegationen, nahmen
zweifellos den Taleingang beim Sturzbach Froda und die Passhöhe besonders

gründlich in Augenschein (S. 115, 126). Darauf versammelten sich
der Obmann, das parteimässig verteilt bestellte Schiedsgericht sowie die
Anwälte und ihre Rechtsberater im (heute nicht mehr benutzten) Alpstafel
der Val Termine (S. 141). Schon die Eröffnung des Prozesses lässt an der
leitenden Funktion und Autorität des Obmanns keine Zweifel aufkommen:

Tschudi berichtet, wie die Schiedsrichter und Anwälte der Parteien
aida vor uns nachform des rechten erschinen (S. 115).

Das eigentliche Verfahren begann mit der Klage von Quinto. Antwort
und Widerklage von Disentis, Replik von Quinto und Duplik von Disen-
tis folgten. Darauf wurden die Beweisurkunden und die Zeugenaussagen
verlesen (S. 126). Nach diesem ausführlichen Beweisverfahren schaltete
sich der Obmann wieder ein. Unterstützt von den zugesetzten Schiedsrichtern

versuchte er, die Parteien zur Annahme eines Vergleichsvorschlages
oder eines gütlichen Urteils zu bewegen. Aber die Parteien forderten
unnachgiebig ein Rechtsurteil. Der Obmann musste die Schiedsrichter
beauftragen, getrennt zu urteilen. Die Sprüche der zugesetzten Schiedsrichter
stützten (wie zu erwarten war) jeweils die Ansprüche ihrer Partei (S.

127-129). Darauf versuchte Tschudi nochmals, ein Billigkeitsverfahren
durchzusetzen, vergeblich. Nur in der Frage der Prozesskosten gestanden
ihm die Parteien einen gütlichen Spruch zu. Tschudi lud die Parteien auf
den 22. September 1560 nach Glarus zur Annahme seines Entscheides ein,
der zu Gunsten von Quinto ausfiel (S. 141 f.).

Dieses Grundverfahren stimmt in zwei Punkten mit dem Bundesbrief
von 1497 nicht überein. Das Gericht tagte am Streitort und nicht in
Walenstadt. Der Obmann wurde vor Prozessbeginn gewählt und nicht
erst, als die Parteischiedsrichter sich nicht einigen konnten (S. 151). Das
Bundesrecht wurde frei angewandt: die Parteien konnten offenbar
einzelne Bestimmungen der Schiedsklausel von 1497 im gegenseitigen
Einvernehmen abändern.

Schon der Aufbau der Rechtvertigung vmb das Marchtal widerspiegelt
den Ablauf des Verfahrens; die Beweisurkunden und Zeugenaussagen
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sind allerdings erst im Anschluss an die Urteilssprüche eingefügt worden.
In der klaren systematischen Gliederung und in der sprachlichen Meisterschaft

bis ins Detail liegen der besondere Wert und der Reiz dieser
Prozessakten für den Historiker und den Rechtshistoriker. Tschudi analysiert
das Beweismaterial und die Parteiurteile mit der Methode, die ihn auch als

Chronisten kennzeichnet: kaum ein anderer Eidgenosse war damals in der
Lage, ein grosses und komplexes Material so übersichtlich zu gliedern
(vgl. S. 113), aus persönlicher Sicht zu bewerten und sprachlich präzis und
anschaulich darzustellen. Diese Beherrschung der Materie lässt aber auch
auf eine souveräne Führung des Prozessverfahrens schliessen. Es
entsprach übrigens der allgemeinen Entwicklung der Schiedsgerichtsbarkeit,
wenn ein fähiger Obmann seinen Spielraum ausnützte und die formal
leitende Rolle des Richters im ordentlichen Verfahren übernahm.51

Der Obmann Gilg Tschudi prüfte im Val Termine-Prozess die
Tauglichkeit aller drei im Spätmittelalter entwickelten Schlichtungsmittel:
Vergleichsvorschlag, Güte- oder Minnespruch, Rechtsspruch oder Rechtsurteil.

Die entscheidende Stelle lautet:
habend wir obman und zugesetzte rechtsprecher mit sonderm fliß

und ernst durch etliche mittel beiden parthijen angehalten, uns ze vergünstigen

si disers irs spans gütlich und früntlich ze verglichen und vereinbarn

[Vergleichsvorschlag], oder das si üns sunst in der gütigkeit den handel uß-

zesprechen [Gütespruch, Minnespruch] vertruwen und übergeben weltind.
Als aber sölich ünser anwerben bi inen umb sunst gsin, ouch einiche mittel
noch gütigkeit bi inen nitt verfachen mögen sonder si bi gethanem rechtsatz
beliben und der urteil begert, deshalb wir zu der rechtlichen urteil [Rechtsspruch,

Rechtsurteil] ünser gwüssne und bevelch nach grijffen müssen

(S. 126 f.).
Das Rechtsurteil wird dem Güteverfahren entgegengesetzt, was den

mittelalterlichen Begriffen Minne und Recht entspricht. Minne bedeutete
immer eine gewisse Bereitschaft, vom eigenen Rechtsstandpunkt abzuweichen,

um eine Lösung des Konflikts durch den Schiedsrichter zu ermöglichen.

Recht schloss die Kompromissbereitschaft aus: der Schiedsrichter
entschied letztinstanzlich nach seiner Rechtsauffassung, und wenn
zugesetzte Schiedsrichter gegensätzliche Urteile gefällt hatten, so wählte der
Obmann das Urteil, das er für rechtmässiger hielt.

51 Vgl. etwa MICHAEL KOBLER, Das Schiedsgerichtswesen nach bayerischen Quellen
des Mittelalters (Münchener Universitätsschriften; Reihe der Juristischen Fakultät 1),
München 1967, S. 45.
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Doch Tschudi unterscheidet beim Güteverfahren klar zwischen verglichen

und ußzesprechen, und später hat er selber den Begriff gütlichen
sprucch verwendet (S. 141). Damit sind drei Formen des Schiedsverfahrens

angesprochen. Worin unterscheiden sie sich aus der Sicht unserer
Quelle und im Rahmen der neueren Forschung?
1. Tschudi setzt verglijchen und vereinbaren gleich, und tatsächlich war

der Vergleich eine Vereinbarung und kein Richtspruch. Der Vorschlagende

war «nur» Vermittler und nicht Schiedsrichter. Der Vergleich
war nicht an sich bindend. Die Parteien konnten ihn annehmen (evtl.
mitformulieren) oder ablehnen52 und eine neue Vermittlungsaktion
anstreben. Erst die nachträgliche Annahme durch die Parteien machte
ihn rechtsgültig. In unserem Fall wurde der Obmann in der Rolle des

Vermittlers von den Parteischiedsrichtern unterstützt, aber vergeblich.
2. Der Güte- oder Minnespruch folgte hingegen einem eigentlichen Pro¬

zessverfahren, in dem der Schiedsrichter neben dem materiellen Recht
auch die Minne, das heisst Billigkeitserwägungen berücksichtigte. Er
konnte der wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Lage der
Parteien und dem Machtfaktor, der für die Friedenssicherung entscheidend

war, Rechnung tragen. Das Güteverfahren verpflichtete den
Schiedsrichter zu intensiven Verhandlungen mit den Parteien, um jede
mögliche Kompromissbereitschaft auszunützen.Tschudi bezeichnet
seine Bemühungen in dieser Richtung als anwerben. Doch nur in der
Nebenfrage der Prozesskosten verpflichteten sich die Parteien, einen

Gütespruch anzunehmen.
3. Ungern willigte Tschudi in ein reines Rechtsverfahren zur Lösung der

Hauptstreitfrage; sein Gewissen und der Befehl (der Parteien) liessen
ihm keine andere Wahl. Im Rechtsverfahren mussten die Schiedsrichter

auf Grund der Beweismittel (Urkunden, Zeugenaussagen,
Argumentationen der Parteien, Rechtsexpertisen) und im Rahmen der
bestehenden Rechtsordnung entscheiden und das Urteil begründen. Der
rechtliche Schiedsspruch stand dem ordentlichen Gerichtsurteil gewiss
näher als der Gütespruch, aber die Schiedsparteien konnten in beiden
Fällen ihren Richter selber wählen und das Verfahren bestimmen oder
im Fall der institutionellen Schiedsgerichtsbarkeit mindestens teilweise
variieren. Dem Schiedsrichter liess das Rechtsverfahren am wenigsten
Spielraum, und es war in der Regel aufwendiger.

52 USTERI, Schiedsgericht, S. 246 ff.
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Die Reduktion der mannigfaltigen Formen des Schiedswesens auf drei
Haupttypen ist ebenso willkürlich wie ein Zweier-Schema: man kann
Vergleich und Gütespruch als Varianten eines Minneverfahrens dem Urteil
im Rech tsverfahren entgegensetzen oder Minnespruch und Rechtsurteil
als Ergebnisse eigentlicher Prozessverfahren vom Vergleich als einer blossen

Verhandlungslösung unter der Leitung eines Vermittlers
unterscheiden.

Die Bewertung der Schiedsverfahren ist seit Jahrzehnten Gegenstand
einer juristischen Kontroverse, die dem Historiker schon aus terminologischen

Gründen nicht gleichgültig sein kann. Nach Karl Siegfried Bader,
dem die Forschung entscheidende Beiträge zur Geschichte der
Schiedsgerichtsbarkeit verdankt, gipfelt das Güteverfahren immer in einen
Vergleich. Der «Gütespruch» ist nach Bader «kein Urteil, da ihm der
Zwangscharakter fehlt, sondern eben auch ein Vergleichsvorschlag, der nicht
durch eine ihm innewohnende Zwangsgewalt, sondern durch die
Annahme der Partei massgebend wird».53 Gewiss, ein Gütespruch ist
teilweise durch Billigkeitserwägungen bedingt und kann nicht an sich rechtlich

bindend sein, ob nun die Annahme durch die Parteien vor oder nach
der Spruchverkündung erfolgte. In der Eidgenossenschaft und in Oberitalien

nahmen die Parteien den Spruch in der Regel vor der Verkündung an,
mündlich oder schriftlich (Anlass Kompromiss Schiedsvertrag);
nicht selten wurde die Annahme nachträglich bekräftigt.533 Das traf für

53 KARL SIEGFRIED BADER, Der schwäbische Untergang. Studien zum Grenzrecht
und Grenzprozess im Mittelalter. Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen 4

(1933), S. 80, Anm. 21. Baders Kritik richtete sich gegen Herrmann Krause und traf
indirekt auch Emil Usteri.

53a Die Frage wäre näher zu untersuchen. Hier nur wenige beliebig ausgewählte Beispiele.
Aufschlussreich ist der Anlassbrief vom 14. März 1311 im Streit zwischen dem Kloster
Einsiedeln und Schwyz (Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

Abt. I, Urkunden Bd. 2, bearb. von TRAUGOTT SCHIESS, vollendet von
BRUNO MEYER, Aarau 1937, Nr. 578, S. 278): Die Parteien beauftragen die vier
Schiedsleute über dise sache beidenthalp ze hören und uzzerihten ze minne mit beider teil
wissend oder reht ze sprechen. Die Editoren deuten wissend einleuchtend als wizzende

(Vor-)Wissen. Die Parteien bevorzugten offenbar ein Minneverfahren, das völlig unter
ihrer Kontrolle blieb, und das durch Einigkeit der Parteischiedsrichter erzielte Ergebnis
könnte ohne weiteres als «Vergleich» gelten. Doch für den Fall der Uneinigkeit wurde
ein anderes Minneverfahren oder ein Rechtsverfahren unter einem Obmann vorgesehen:
und gemeinlich sin wir ubereinkomen und han genomen ze gemeinem und ze obman hern

Rudolf den eitern Mùlner, ritter Zürich, die vorgeschribnen sache ze hören und uzzerihten

ufden eit mit minnen oder mit rehte, als vor gesprochen ist. Und haut die vorgnanden schid-
lüte und der obman gesworn ze dien heiigen, daz si mit guten tniwen die vorgnanden Sachen
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